
 
Entschließungsantrag  
der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN  
betreffend inklusives Schulsystem 
 
 
 
D e r   L a n d t a g   w o l l e   b e s c h l i e ß e n : 
 
Der Landtag stellt fest, dass nach dem Übereinkommen der Vereinten Natio-
nen über die Rechte von Menschen mit Behinderung (Behindertenrechtskon-
vention - BRK) die Vertragsstaaten verpflichtet sind, ein inklusives Schulsys-
tem einzuführen, in dem "Menschen mit Behinderungen gleichberechtigt mit 
anderen in der Gemeinschaft, in der sie leben, Zugang zu einem inklusiven, 
hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht an Grundschulen und weiterfüh-
renden Schulen haben" (Art. 24 BRK). 
 
Der Landtag stellt fest, dass das derzeitige deutsche System der differenzier-
ten Förderschulen mit der Verpflichtung zu einem inklusiven Schulsystem 
nicht vereinbar ist. Ziel eines inklusiven Schulsystems ist der möglichst weit-
gehende gemeinsame Unterricht von Schülerinnen und Schülern mit und ohne 
Behinderung. Inklusion muss von der Ausnahme zur Regel werden. 
 
Der Landtag kritisiert, dass die Landesregierung den Werra-Meißner-Kreis 
durch eine zu geringe Lehrerzuweisung für den gemeinsamen Unterricht ver-
anlasst hat, eine neue Sprachheilklasse einzurichten. In dieser sollen Kinder 
mit einem Bedarf an Sprachförderung, die bisher im gemeinsamen Unterricht 
mit nicht sprachbehinderten Kindern unterrichtet wurden, künftig zentral 
zusammengefasst werden. Die betroffenen Kinder werden dadurch aus ihrer 
gewohnten Umgebung gerissen und ihnen werden lange Fahrten zur Schule 
und wieder zurück zugemutet. Diese Aussonderung ist ein Rückschritt auf 
dem Weg zur  inklusiven Schule. 
 
Wiesbaden, 21. September 2010 

Der Fraktionsvorsitzende: 
Tarek Al-Wazir 

 
 
 
 

Eingegangen am 21. September 2010   ·   Ausgegeben am 24. September 2010 
Druck und Auslieferung: Kanzlei des Hessischen Landtags   ·   Postfach 3240   ·   65022 Wiesbaden  

Drucksache 18/2867  

 

 21. 09. 2010 
Zur Behandlung im Plenum 

vorgesehen 

18. Wahlperiode
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